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Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (90 der Beilagen): 
Europäisches übereinkommen über die inter­
nationale Geltung von Strafurteilen samt 

Anlagen, Erklärungen und Vorbehalten 

Da,g g,eg,ens6n,dliche übereinkommen soll, 
nachdem ber,eits das Europ~j,sche A;uslidel1ungs­
übereinkommen und ,das EuropäiJsche überein­
kommen über ·di,e Rech,tshilfe in Strafsachen -
auch für österr,eich - in Kliaft stehen, ebeJlJSo 
wie d~e von ö:sterr,eich hereits unterZieichnetJen 
über,einkommen über die übertragung der 
Stllafverf.olgung und über di,e üb.erwachung be­
dingt verurte.iltler oder be.dingt entlas'sener P,er­
son,en zu einer w,eiter,en V'eI'Sltäl'kung der zwi­
schenstaatlichen Zusammena,rbei,t der Mitglieds­
staaten des Europaranes ,auf str,afr,echtlichem Ge­
biet :beit1i~en. Durch ,das übereinkommen sollen 
ruicht nur neue Mittel und Wege einer zw.isch,en­
staatlichen ~erbrechensbekämpfu'ng erschJos~en, 
sondern auch die VOl'aussetzungen für ,eine R,e­
soziali~erung verurteilter Rechtsbl'echer erheb­
lich V'erbess,ert wel'den. Während bisher eine 
Vollstreckung auslä'ndischer StrafurteiIe 'nahezu 
völLig unbekannt war, ,sieht das übel'einkom­
men VOO", daß ,ein 1"echtskräftig,es, in einem Ver­
tragsstaat ellgangeilies ",europäisches Strafurteil" 
unter gewissen Vor,auss'etz,ung,en in ,emem ande­
nen V,ertragsstaat auf BrSlUchen des Suaa,tes, in 
dem das Urteil ,gefällt wurde, zu vollstr,ecken is,t. 

Or. Gradischnik 
BeridIterstatter 

Gegenst:an:d der Vol1&treckung &ind nach dem 
übereinkommen Fr,eiheioSlStmfen, Geldstraf.en, 
Verfallserkenntnisse und die Aberkennung von 
Rechten und Befugni9sen, nicht j,edoch An'schluß­
erkenntnisse über privatrechtliche Ansprüche. 

Der JustizauSISchuß hat das g,e,gen,gtändliche 
übereinkommen änseiner Sitzung am 16. Jän­
ner 1980 in Verhandlung genommen. Nach einer 
Debatte, an der sich außer dem Beridlterstatter 
der Abgeordnete Dr. Hau seI' sowie der Bun­
desminister für Justiz Or.B rod a beteiligten, 
wurde einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
die Genehmigung des Abschlusses dieses über­
einkommens zu empfehlen. 

Weiters war der Justiz.ausschußder Meinung, 
daß im vodieg,enden Fall die Erlassung eines 
besonderen B'Ul'lld,esgesetz,es ,im Sinne des Art. 50 
Ab,g. 2B-VG zur Überführung des V,ertr,ags­
inhaltes in d1e iIlJIlersta:a:cl.iche R'echtsordnung 
entbehrlich,i~t. 

Als Erg,ebnis ,seiner Beratu~g stellt der Justiz­
aUSISchuß somit den An t r,a 'g,der Nationalrat 
wolle heschließen: 

Der AbschLuß des Europäi.schen übereinkom­
mens über cL~e intel"'nationaIe Geltung von Straf­
uroeiIen ,samt Anlag,en, Erklärungen und Vor­
beh'!lken (90 der Beilag,en) wird genehmigt. 

Wien, 198001 16 

Or. Broesigke 
Obmann 
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